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 Veröffentlicht am 16.06.1988

Norm

ZPO §228 B3cc

Rechtssatz

Soweit sich der Anspruch des Versicherungsnehmers in der Haftp5ichtversicherung nicht bereits in einen

Zahlungsanspruch gewandelt hat, kann der Versicherungsnehmer grundsätzlich nur auf Feststellung klagen, daß der

Versicherer wegen eines im einzelnen genau bezeichneten Versicherungsfalles Versicherungsschutz zu gewähren hat.
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